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Satzung

der Stadt Neustadt an der Weinstraße

über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
nach § 47 Abs. 4 Landesbauordnung

(Stellplatz-Ablöse-Satzung)

vom 28. September 2011 

Öffentliche Bekanntmachung
der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat aufgrund des § 24
der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994
(GVBl. 1994, S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010
(GVBl. 2010, S. 319) sowie des § 47 Abs. 4 der Landesbauordnung für
Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. 1998, S. 365), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 09. März 2011 (GVBl. 2011, S. 47) 
in seiner öffentlichen Sitzung am 20. September 2011 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1
Voraussetzungen und Wirkung der Ablösung

(1) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder
nur unter großen Schwierigkeiten möglich oder ist sie aufgrund einer 
Satzung nach § 88 Abs. 3 LBauO untersagt oder eingeschränkt, so 
kann die Bauherrin oder der Bauherr, wenn die Stadt zustimmt, die 
Verpflichtungen nach § 47 Abs. 1 - 3 LBauO auch durch die Zahlung 
eines Geldbetrages nach Maßgabe dieser Satzung erfüllen. 

(2)  Die Stadt wird den Geldbetrag verwenden
- zur Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen an geeigneter Stelle
- für die Instandhaltung und Modernisierung öffentlicher Park

einrichtungen
- zum Ausbau und zur Instandsetzung von P+R-Anlagen
- für die Einrichtung von Parkleitsystemen und andere Maßnahmen 

zur Verringerung des Parksuchverkehrs
- für bauliche oder andere Maßnahmen zur Herstellung und 

Verbesserung der Verbindungen zwischen Parkeinrichtungen und 
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs.

(3)  Ein Anspruch der Bauherrin oder des Bauherrn auf Ablösung der 
Stellplatzverpflichtung besteht nicht.

(4) Im Falle der Ablösung erwirbt die Bauherrin oder der Bauherr durch 
Zahlung des hierfür festgesetzten Geldbetrages keine Nutzungsrechte
an bestimmten Stellplätzen noch Ansprüche am Miteigentum von 
öffentlichen Anlagen.

§ 2 
Festsetzung von Gebietszonen

(1) Im Hinblick darauf, dass die Herstellung öffentlicher Parkeinrichtun
gen je nach ihrer Lage im Stadtkern, in der Innenstadt oder außerhalb
dieses Bereiches Kosten in unterschiedlicher Höhe erfordert, wird 
das Stadtgebiet in vier Gebietszonen eingeteilt.
Zone I Stadtkern
Zone II Innenstadt
Zone III übriger Stadtbereich mit Ortsbezirken Königsbach, 

Gimmeldingen, Mußbach, Haardt, Hambach und 
Diedesfeld

Zone IV Ortsbezirke Lachen-Speyerdorf, Geinsheim und 
Duttweiler

(2) Die Zonen I und II sind in der als Anlage 1 beigefügten Karte, die 
Bestandteil dieser Satzung ist, dargestellt.

(3) Die Zone III umfasst den übrigen, außerhalb von Zone II liegenden 
Stadtbereich und die Ortsbezirke Königsbach, Gimmeldingen, 
Mußbach, Haardt, Hambach und Diedesfeld.

(4) Die Zone IV bilden die Ortsbezirke Lachen-Speyerdorf, Geinsheim 
und Duttweiler.

§ 3 
Festsetzung, Höhe und Fälligkeit der Ablösebeträge

(1) Zur Ablösung der Stellplatzverpflichtungen gemäß § 1 Abs. 1 erhebt 
die Stadt Geldbe-träge in Höhe von 60 v.H. der durchschnittlichen 
Herstellungskosten der Parkeinrichtungen einschließlich der Kosten 
des Grunderwerbs in der jeweiligen Gebietszone. 

(2) Die Geldbeträge werden für die einzelnen Gebietszonen wie folgt 
festgesetzt:
Zone I 8.500,00 Euro je Stellplatz oder Garage
Zone II 5.500,00 Euro je Stellplatz oder Garage
Zone III 5.200,00 Euro je Stellplatz oder Garage
Zone IV 4.000,00 Euro je Stellplatz oder Garage

(3) Der Geldbetrag wird vor Aushändigung der Baugenehmigung zur 
Zahlung fällig. Sollte die genehmigte Baumaßnahme nicht zur 
Ausführung kommen, wird der Ablösebetrag nach Ablauf der 
Geltungsdauer der Baugenehmigung zinslos zurückerstattet.

§ 4 
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße über die Höhe des Geldbetrages nach § 47 Abs. 4 der 
Landesbauordnung (LBauO) für Rheinland-Pfalz und die Festlegung 
der Gebietszonen des Stadtgebietes vom 16. September 1988 in der 
Fassung vom 1. März 2005 außer Kraft. 

Neustadt an der Weinstraße, den 28. September 2011 
STADTVERWALTUNG
gez.
Hans Georg Löffler
Oberbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird dar-
auf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemein-
deordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine derartige Verletzung gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf von einem Jahr jedermann die-
se Verletzung geltend machen. 
Neustadt an der Weinstraße, den 28. September 2011 
STADTVERWALTUNG
gez.
Hans Georg Löffler
Oberbürgermeister
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Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
am 30. Oktober 2011 (Wahlgang I)

Wahl der Vertreter der Inhaber der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
im Wahlkreis des Landkreises Bad Dürkheim einschließlich der kreisfreien
Stadt Neustadt/Wstr.
Wahlvorschlag des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd
e.V., Kennwort „Wolf” für die Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz - Wahlgang I.
1. Bewerber: Wolf Walter, Winzer,

Weinstr. 91, 67098 Bad Dürkheim
Stellvertreter: Schneider Klaus, Winzer,

Obertor 6, 67246 Dirmstein
2. Bewerber: Schindler Norbert, Winzer und Landwirt,

Weisenheimer Str. 8, 67273 Bobenheim/Bg.
Stellvertreter: Eger Stefan, Winzer,

Weinstraße 57, 67273 Herxheim/Berg
3. Bewerber: Schrank Edwin, Winzer,

Weisenheimer Str. 38, 67273 Dackenheim
Stellvertreter: Siegel Elke, Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft

Leiningerstr. 61, 67269 Grünstadt-Sausenheim
4. Bewerber: Bossert Reinhard, Winzer,

Dudostr. 25, 67435 Neustadt/Wstr.
Stellvertreter: Christmann Steffen, Winzer,

Peter-Koch-Str. 43, 67435 Neustadt/Wstr.
Gemäß § 7 Abs. 5 des Landesgesetzes über die Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz (LwKG) vom 28.07.1970 (GVBl. S. 309) in Verbindung mit
§ 12 der Landwirtschaftskammerwahlordnung vom 18.09.1970 (GVBl. S.
380) entfällt die Wahlhandlung, wenn nur ein gültiger Wahlvorschlag einge-
reicht wird.
Für den Wahlgang I wurde lediglich der v.g. Wahlvorschlag eingereicht.
Der Wahlausschuss beschloss in der öffentlichen Sitzung am 13.09.2011,
dass dieser Wahlvorschlag zulässig ist.
Die vorgeschlagenen Bewerber bzw. Stellvertreter gelten somit als gewählt;
eine Wahl findet demnach nicht statt (§ 7 Abs. 5 LwKG).
Bad Dürkheim, den 13. September 2011
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
In Vertretung
Stefan Hebinger
Kreisbeigeordneter

Bekanntmachung
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Auflösung vom
29.9. (Halle)

Gewonnen hat am 28.09.2011

Frau Marianne Kuhnert
aus 76863 Herxheim
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An der Hofweide 6•SPEYER•a. Haus+Htlb.

06232-8500166•Mo-Sa 11-1h06232-8500166•Mo-Sa 11-1h

SalonSalon
dAmourdAmour

SalonSalon
dAmourdAmour www.salon-damour.dewww.salon-damour.de

Jede Woche NEUE GIRLS
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Lauras-Girls
06232-100 960
www. .info

0721-59 666 01&
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PAILIN Naturgeile Thai•26 Jahre
Pralle N-OW!•0157-78464964

www.nw-deluxe.de in Neustadt/Wstr.
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www.verwoehnparadies.com
Alexandra ™ Nasdja
Tel. (0 63 31) 1 45 26 66, ab 10 Uhr
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QVC Lagerverkauf
Hier sind die Schnäppchen!

Wir sind in Kuppenheim 
bei Rastatt!
Mit ausgesuchten Sonderposten 
aus dem QVC Sortiment.

Super-Schnäppchenpreise 
vom 30.09. bis 15.10.2011:

Mode  ab   3,50€
Heimtextilien ab 10,00€
Außerdem finden Sie jede Menge 
Artikel aus den Bereichen Küche, 
Haushalt und Dekoration, teilweise 
über 70% günstiger als im TV!

Wir haben montags bis samstags 
von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

auf der Fläche Faerber Outlet Stores Ltd. 
Friedrichstr. 55 
D-76456 Kuppenheim

QVC LagerverkaufQVC Lagerverkauf
Hier sind die Schnäppchen!Hier sind die Schnäppchen!

Wir sind in Kuppenheim Wir sind in Kuppenheim 
bei Rastatt!bei Rastatt!
Mit ausgesuchten Sonderposten Mit ausgesuchten Sonderposten 
aus dem QVC Sortiment.aus dem QVC Sortiment.

Super-Schnäppchenpreise Super-Schnäppchenpreise 
vom 30.09. bis 15.10.2011:vom 30.09. bis 15.10.2011:

Mode  Mode  ab   ab   3,50€3,50€
Heimtextilien abHeimtextilien ab 10,00€10,00€
Außerdem finden Sie jede MeAußerdem finden Sie jede Menge nge 
Artikel aus den Bereichen Küche, Artikel aus den Bereichen Küche, 
Haushalt und Dekoration, teilweise Haushalt und Dekoration, teilweise 
über 70% günstiger als im TV!über 70% günstiger als im TV!

Wir haben montags bis samstags Wir haben montags bis samstags 
von 10 bis 19 Uhr geöffnet.von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Und am verkaufsoffenen Sonntag, den 9.10.2011 sind wir 
von 13 bis 18 Uhr für Sie da.
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Bekanntmachungen

Kontakte & Modelle

Wechseln auch Sie
   auf die Überholspur.

Der Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte.

WANTED!

ERSTKLASSIGE JOBS. ERSTKLASSIGE BEWERBER.
Jobware

www.jobware.de
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